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Verwaltungs- und Personalkosten in der Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen Fraunhofer-Gesellschaft 
(FhG), Helmholtz-Gemeinschaft (HGF), Leibniz-Gemeinschaft (WGL) und 
Max-Planck-Gesellschaft (MPG) verfügen nicht nur über eine Vielzahl einzel-
ner Institute, sondern zusätzlich über jeweils eine zentrale Verwaltung.

Die im Mai 2019 beschlossene vierte Fortschreibung des erstmalig 2005 be-
schlossenen Pakts für Forschung und Innovation (PFI) sieht eine jährliche 
Steigerung der Zuwendungen an die Wissenschaftsorganisationen in den Jah-
ren 2021 bis 2030 um jeweils 3 Prozent vor.

Insbesondere vor diesem Hintergrund der stetig wachsenden Mittel ist es für 
die Fragesteller von Bedeutung, dass die für den Pakt für Forschung und Inno-
vation vorgesehenen Bundesmittel in allererster Linie tatsächlich in Forschung 
und Innovation fließen.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) steht für angewandte Forschung. Originäre 
Ideen setzt die FhG gemeinsam mit Unternehmen in Innovationen um – zum 
Wohl der Gesellschaft und zur Stärkung der deutschen und europäischen Wirt-
schaft. Die folgenden grundsätzlichen Anmerkungen charakterisieren die Struk-
tur der FhG und ihrer Zentrale. Die Antworten zu den einzelnen Fragen können 
deutlich besser eingeordnet werden, wenn diese im Kontext der nachfolgenden 
Ausführungen betrachtet werden.
Die FhG profitiert vom jährlichen Aufwuchs im Rahmen des Paktes für For-
schung und Innovation (PFI). Der PFI-induzierte Aufwuchs betrifft allerdings 
nur die Grundfinanzierung. Das Wachstum des Fraunhofer-Forschungsbudgets 
der vergangenen Jahre insgesamt ist wesentlich auf einen Anstieg im Bereich 
der selbst akquirierten Vertragsforschung zurückzuführen.
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Organisation und Finanzierung der FhG
Die FhG ist als gemeinnütziger Verein organisiert, für den die Bedingungen des 
öffentlichen Dienstes gelten. Der Verein betreibt in Deutschland derzeit 74 In-
stitute und Forschungseinrichtungen. Rund 28.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erwirtschaften das jährliche Forschungsvolumen von 2,8 Mrd. Euro. 
Bund und Länder steuern ein Drittel des Forschungsbudgets als Grundfinanzie-
rung bei. Daraus finanziert sich insbesondere die Vorlaufforschung, mit der die 
Fraunhofer-Institute innovative Anwendungen entwickeln, für die es erst in der 
Zukunft einen Markt geben wird. Zwei Drittel ihres Forschungsbudgets erwirt-
schaftet die Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen aus der Industrie oder For-
schungsprojekten, die im Wettbewerb akquiriert werden.

Funktion des Vorstandes der FhG
Anders als bei einigen anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
sind gemäß § 20 Absatz 1 der Satzung die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft 
rechtlich unselbständig. Sie sind Bestandteil der Rechtsperson „Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.“. In der vorlie-
genden Kleinen Anfrage erfolgt eine Trennung zwischen den Begriffen Präsi-
dent und Vorstand. Bei der Fraunhofer-Gesellschaft handelt es sich hierbei je-
doch nicht um zwei verschiedene Organe. Vielmehr ist der Präsident gemäß 
§ 15 Absatz 1, § 17 Absatz 1 der Satzung als Vorstandsvorsitzender eines der 
aktuell vier Vorstandsmitglieder und Teil des Gesamtvorstands.
Die Zentrale der FhG ist kein eigenständiges Organ des Vereins. Der Vorstand 
nutzt vielmehr die in verschiedenen Direktoraten mit Fachabteilungen organi-
sierten Ressourcen der Zentrale, um seine gesetzlichen und satzungsgemäßen 
Aufgaben zu erfüllen. Aus der Verpflichtung des § 26 des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) heraus ist der Vorstand der gesetzliche Vertreter des Vereins. 
Aufgrund der rechtlichen Unselbständigkeit der Institute ist er der gesetzliche 
Vertreter der gesamten FhG. Gemäß § 16 der Satzung führt der Vorstand die 
Geschäfte der FhG und hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:
– er erarbeitet die Grundzüge der Wissenschafts- und Forschungspolitik sowie 

die Forschungs-, Ausbau- und Finanzplanung der FhG,
– er betreut die Institute und Einrichtungen,
– er sorgt für eine vorausschauende Personalplanung und Personalpolitik,
– er sorgt für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Gesell-

schaft,
– er stellt den Wirtschaftsplan und die Jahresrechnung auf.

Aufgaben und besondere Rolle der Zentrale der FhG
Im Sinne der vorstehenden Ausführungen hat die FhG wesentliche Kernaufga-
ben und Dienstleistungen zur Risiko- und Qualitätssteuerung bzw. aus Gründen 
der institutsübergreifenden Wirtschaftlichkeit in der Zentrale angesiedelt. Das 
Leistungsportfolio sowie die entsprechende Kostenstruktur der Zentrale wird 
stetig an die Entwicklung der Institute sowie an veränderte Rahmenbedingun-
gen – z. B. neue Gesetze oder Richtlinien – angepasst. Für sämtliche Projekte 
innerhalb des Satzungszwecks der FhG sind stets auch die Aufwendungen für 
die Zentrale relevant und notwendig. Aus beihilferechtlichen Gründen werden 
bei allen Projekten durch die Institute auch diese zentralen Kosten verpflich-
tend mit einkalkuliert und bei der extern finanzierten Auftragsforschung ent-
sprechend erlöst.
Aufgrund der transferorientierten Mission der FhG hat auch die Zentrale ein 
deutlich breiteres Aufgabenspektrum als die Verwaltung größtenteils grundfi-
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nanzierter Einrichtungen. Für die Institute ist die Zentrale Steuerungs- und 
Service-Instanz für Personal und Recht, Berufungen, Einkauf und Vergabe, 
Baumaßnahmen, Finanzen, Controlling und IT. Dazu gehören insbesondere das 
Aushandeln komplexer Forschungs- und Entwicklungs- sowie Kooperations-
verträge, die Umsetzung außenwirtschaftsrechtlicher Regelungen, die Verwer-
tung geistigen Eigentums in Patenten und Lizenzen sowie das Ausgründen von 
Unternehmen und das Beteiligungsmanagement.
Hinweis: alle im folgenden genannten Personalzahlen sind ohne studentische 
Hilfskräfte, Auszubildende und Praktikanten und zum Stichtag 31. Dezember 
2018 (abweichender Zeitraum in der Antwort zu den Fragen 21 und 23).

 1. Welche Aufgaben fallen nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt 
in den Geschäftsbereich des Präsidenten der FhG?

Die Aufgaben sind in der öffentlich zugänglichen Satzung der FhG unter § 17 
definiert und auf der Internetseite der FhG veröffentlicht.
Als Präsidialbereich wird nachstehend der Präsidialstab definiert, der den Präsi-
denten bei der Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Aufgaben unterstützt. 
Die inhaltliche und administrative Begleitung der zentralen Gremien wie Senat 
oder Präsidium sowie der Vorstandssitzungen gehören ebenso dazu wie Korres-
pondenz, Termin-Management und die Koordination sämtlicher Geschäftspro-
zesse. Die Hauptabteilung verantwortet das Programm-Management der inter-
nen Vorlaufforschungsprogramme der FhG. Die Hauptabteilung identifiziert, 
validiert und treibt Forschungs- und Entwicklungsthemen voran. In einem 
strukturierten Prozess werden neue Forschungsthemen identifiziert und anhand 
der strategischen Bedeutung für die FhG priorisiert, aber auch im Hinblick auf 
Marktbedarfe und Stärkung des Innovationspotenzials in Deutschland. Daraus 
werden Handlungsempfehlungen für den Fraunhofer-Vorstand abgeleitet.

 2. Wie viele Abteilungen gehören nach Kenntnis der Bundesregierung zum 
Geschäftsbereich des Präsidenten der FhG?

a) Wofür sind diese Abteilungen jeweils zuständig?

Die Fragen 2 und 2a werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf das öffentlich zugängliche Organigramm der FhG verwiesen

b) Wie viele Stellen sind diesen Abteilungen jeweils zugeordnet, und wie 
sind diese Stellen jeweils eingeordnet (bitte aufschlüsseln)?

c) Wie hoch sind jeweils die Personalkosten in diesen Abteilungen (bitte 
aufschlüsseln)?

Die Fragen 2b und 2c werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Anlage 1* verwiesen.

 3. Welche Aufgaben fallen nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt 
in den Geschäftsbereich des Vorstands der FhG?

Die Zuständigkeit des Vorstandes ist in § 16 der Satzung der FhG formuliert. 
Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 4. Wie viele Abteilungen gehören nach Kenntnis der Bundesregierung zum 
Geschäftsbereich des Vorstands der FhG?

Gemäß Organigramm der FhG ist der Geschäftsbereich des Vorstands in zwölf 
Ressorts (Direktorate) und 55 Fachabteilungen gegliedert.

a) Wofür sind diese Abteilungen jeweils zuständig?

Es wird auf das Organigramm der FhG verwiesen.

b) Wie viele Stellen sind diesen Abteilungen jeweils zugeordnet, und wie 
sind diese Stellen jeweils eingeordnet (bitte aufschlüsseln)?

c) Wie hoch sind jeweils die Personalkosten in diesen Abteilungen (bitte 
aufschlüsseln)?

Die Fragen 4b und 4c werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Anlage 2* verwiesen.

 5. Wie viel Personal arbeitet nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils im 
Geschäftsbereich des Vorstands der FhG?

Es wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

a) Welche Aufgaben werden hier übernommen?

Nachfolgend werden auch die dem Präsidenten zugeordneten Fachabteilungen 
gelistet, bis auf das Präsidialbüro (hierzu siehe Antwort zu Frage 2).

1. Präsident: Unternehmenspolitik und Forschung
1.1 Zu den Aufgaben der Hauptabteilung Wissenschaftspolitik und Internatio-
nales zählen die Etablierung von strategischen Initiativen im deutschen und eu-
ropäischen Umfeld sowie die Positionierung der FhG innerhalb der europä-
ischen Forschungslandschaft. Gleichzeitig trägt die Hauptabteilung alle rele-
vanten Entwicklungen zurück in die FhG. Sie engagiert sich außerdem in unter-
schiedlichen Gremien zu allen Themen der Forschungsorganisation und inter-
agiert deshalb mit den anderen führenden deutschen Wissenschaftsorganisatio-
nen in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen. Auf internationaler Ebene 
fallen sämtliche Auslandspräsenzen und -aktivitäten der FhG in den Zuständig-
keitsbereich dieser Hauptabteilung.
1.2 In den Verantwortungsbereich der Hauptabteilung Forschung fällt in direk-
ter Berichtslinie zu dem Präsidenten die Forschungsplanung aller 74 Institute 
und Forschungseinrichtungen an Standorten in ganz Deutschland, die Entwick-
lung und Koordination strategischer nationaler Forschungslinien der angewand-
ten Forschung sowie die Koordination der Zusammenarbeit mit den Universitä-
ten, Hochschulen und den Zuwendungsgebern Bund und Land.
1.3 Die Aufgabe der zentralen Hauptabteilung Kommunikation ist es, das Re-
nommee der FhG, das ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Vertrauen aus-
strahlt, zu sichern und weiter zu stärken, mit neuen Impulsen zu versehen und 
zukunftsfähig wie strategisch auszugestalten. Die Hauptabteilung Kommunika-
tion gestaltet aktiv den Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, den Kern-
Zielgruppen und der gesamten Öffentlichkeit durch verschiedenste professio-
nelle Kommunikationsaktivitäten und die Vermittlung eines konsistenten Er-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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scheinungsbilds der Marke Fraunhofer nach innen und außen. Sie engagiert 
sich außerdem in unterschiedlichen Gremien und Initiativen der Wissenschafts-
kommunikation zu allen kommunikativen Themen der Forschungsorganisation 
und kooperiert mit den anderen führenden deutschen Wissenschaftsorganisatio-
nen in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen mit dem Anspruch, die Ge-
sellschaft in ihrer Breite zu erreichen über Vermittlungs-, Dialog- und Beteili-
gungsformate. Über eine Kommunikations- und Kampagnenplanung steuert die 
zentrale Kommunikation fachlich Kommunikationsaktivitäten der 74 For-
schungseinrichtungen mit dem Ziel, klare Themen und Botschaften im Außen-
raum über alle Kanäle an alle relevanten Akteure zu adressieren. In direkter Be-
richtslinie zum Präsidenten der FhG agiert die Leitung der Hauptabteilung als 
Pressesprecher.

2. Vorstand Technologiemarketing und Geschäftsmodelle
Der Vorstandsbereich Technologiemarketing und Geschäftsmodelle ist dafür 
zuständig, den Transfer von Forschungsergebnissen aus den Fraunhofer-
Instituten in die Praxis systematisch weiterzuentwickeln und auszubauen. Dazu 
gehören zwei Hauptabteilungen sowie ein Vorstandsstab.
2.1 Die Hauptabteilung Geschäftsmodelle verantwortet die Themen Geschäfts-
modellentwicklung, Ausgründungen und Beteiligungen, Kommerzialisierung 
geistigen Eigentums (Intellectual Property, IP) und Kunden- und Marktanaly-
sen. Sie leistet die Entwicklung und Prüfung neuer Geschäftsmodelle für die 
Fraunhofer-Institute und betreut sowie berät im gesamten Prozess von der Aus-
gründungsidee über die Unternehmensgründung und Finanzierungssuche bis 
hin zu einem möglichen Verkauf der Neugründung. Außerdem unterstützt sie 
die Fraunhofer-Institute bei der systematischen IP-Kommerzialisierung und 
bietet Kunden- und Marktanalysen zur Erschließung neuer Akquisitionsmög-
lichkeiten und Geschäftsfelder.
2.2 Die Hauptabteilung Technologiemarketing verantwortet die Themen Corpo-
rate Business Development, forschungsbasierte Weiterbildung und strategische 
Marketing- und Akquisitionsberatung. Sie initiiert institutsübergreifende 
Projekt-Initiativen mit der Industrie in technologischen Schlüsselfeldern und 
Zukunftsmärkten, organisiert und gestaltet das Portfolio der berufsbegleitenden 
Studiengänge, Zertifikatsprogramme und Seminare auf Basis von Fraunhofer-
Know-how für die Wirtschaft und bietet den Fraunhofer-Instituten Beratung zu 
strategischem Marketing und Akquisition an.

3. Vorstand Personal, Recht und Verwertung
3.1 Die Hauptabteilung Personal verantwortet die Themen Personalmarketing, 
Personalbetreuung einschließlich des Versorgungsrechts, der Personal-/Organi-
sationsentwicklung inkl. des Diversity Managements und des Reise- und Ver-
anstaltungsmanagements sowie das Personalcontrolling und Arbeitsrecht. Im 
Rahmen des Integrierten Personalmanagements werden diese Themen strate-
gisch, konzeptionell und in den entsprechenden Governance-Feldern entwickelt 
und das Personalmanagement gesteuert.
3.2 Die Hauptabteilung Recht entspricht dem klassischen Justiziariat mit fol-
genden drei Schwerpunktlegungen: Gerichtsverfahren, Versicherungen und 
Verträge; Strategische Kooperationen, Internationale Beteiligungen und Urhe-
berrecht; sowie Exportkontrolle und Geheimschutz.
3.3 In der Hauptabteilung Verträge und IPR werden alle Verwertungs- und 
Forschungs- und Entwicklungs(FuE)-Vertragsangelegenheiten der FhG und ih-
rer Institute (ohne Personalrecht) rechtlich betreut. Dazu zählen z. B. 
Forschungs- und Entwicklungsverträge mit nationalen und internationalen Auf-
traggebern, Unteraufträge im Rahmen von FuE-Projekten sowie Kooperations-
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verträge zu FuE-Projekten ohne EU-Förderung, Zuwendungen und EU-
Projekte, einschließlich der EU-Konsortialverträge sowie die Vertretung der 
FhG auf allen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes, der Vergabe von Li-
zenzen und Ausarbeitung, Durchsetzung und der Verteidigung von Schutzrech-
ten im In- und Ausland.

4. Vorstand Finanzen und Digitalisierung
Zum Vorstandsbereich Finanzen und Digitalisierung gehören drei Hauptabtei-
lungen, außerdem ist die Innenrevision der Fraunhofer-Gesellschaft sowie eine 
Stabsstelle zum Thema Gemeinnützigkeit direkt an den Vorstand Finanzen und 
Digitalisierung angegliedert.
4.1 Die Hauptabteilung Finanzen, Controlling und Organisation agiert mit ihrer 
betriebswirtschaftlichen Kompetenz als Dienstleister und verantwortlicher Lot-
se für Vorstand, Institute und Mitarbeitende. Sie verantwortet das externe Rech-
nungswesen einschließlich Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Aufstellung des 
Jahresabschlusses und der Projektabrechnung, ebenso wie das interne Rech-
nungswesen mit einem transparenzschaffenden Kostenrechnungs- und Zeit-
zuordnungssystem. Ebenso verantwortet die Hauptabteilung die Budgetierung 
und das Controlling der FhG auf Basis der einzelnen Institute und Einrichtun-
gen sowie der Zentrale. In ihr sind außerdem das Risiko-, Compliance- und 
Krisenmanagement angesiedelt. Ziel hierbei ist die Prävention genauso wie das 
frühzeitige Erkennen und Managen von Risiken sowie die Einleitung und Un-
terstützung von Gegenmaßnahmen. Außerdem erbringt die Hauptabteilung 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Optimierung organisatorischer 
Prozesse, Strukturen und Services.
4.2 Die Hauptabteilung Forschungsbauten und Beschaffung zeichnet zum einen 
verantwortlich für die vergaberechtskonforme Beschaffung von Anlagen, Gü-
tern und Dienstleistungen in der FhG einschließlich aller Tätigkeiten rund um 
die Verwaltung der beschafften Gegenstände. Ebenso gehört hierzu die Verga-
bestelle Bau, durch die zentral alle Bauleistungen der Fraunhofer-Gesellschaft 
vergaberechtskonform beschafft werden. Zum anderen werden in der Hauptab-
teilung alle Bauangelegenheiten und Liegenschaften der Fraunhofer-
Gesellschaft ganzheitlich betreut, von der Planung der technisch anspruchsvol-
len Infrastruktur bis zum Bauunterhalt.
4.3 Die Hauptabteilung IuK-Management betreut den Fraunhofer-weiten Ein-
satz von IT-Systemen, insbesondere des Enterprise Resource Planning Sys-
tems, ebenso wie das IT-Kommunikationsmanagement, also Netztechnologien, 
Kommunikationsanwendungen und Identitätsmanagement, sowie das Informa-
tionsmanagement, das den Zugang zu verschiedenen Informationsquellen 
sichert.

b) Welche Kosten verursacht dieses Personal?

c) Wie haben sich die Personalkosten im Geschäftsbereich des Vorstands 
der FhG in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach vollzeitäqui-
valenten Stellen, nach Personalkosten sowie nach einzelnen Jahren 
aufschlüsseln)?

Die Fragen 5b und 5c werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Anlage 3* verwiesen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 6. Welche Aufgaben fallen nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt 
in den Geschäftsbereich des Präsidiums der FhG?

Die Aufgaben sind in § 17A der Satzung der FhG aufgeführt.

 7. Wie viele Abteilungen gehören nach Kenntnis der Bundesregierung zum 
Geschäftsbereich des Präsidiums der FhG?

a) Wofür sind diese Abteilungen jeweils zuständig?

b) Wie viele Stellen sind diesen Abteilungen jeweils zugeordnet, und 
wie sind diese Stellen jeweils eingeordnet (bitte aufschlüsseln)?

c) Wie hoch sind jeweils die Personalkosten in diesen Abteilungen (bit-
te aufschlüsseln)?

Dem Präsidium sind keine Abteilungen der Fraunhofer-Zentrale zugeordnet. Es 
wird auf die Antwort zu Frage 1 sowie die Vorbemerkung der Bundesregierung 
verwiesen.

 8. Wie viel Personal arbeitet nach Kenntnis der Bundesregierung jeweils im 
Geschäftsbereich des Präsidiums der FhG?

a) Welche Aufgaben werden hier übernommen?

b) Welche Kosten verursacht dieses Personal?

c) Wie haben sich die Personalkosten im Geschäftsbereich des Präsidi-
ums der FhG in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte nach voll-
zeitäquivalenten Stellen, nach Personalkosten sowie nach einzelnen 
Jahren aufschlüsseln)?

Dem Präsidium ist kein Personal der Fraunhofer-Zentrale zugeordnet.
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 sowie auf die Vorbemerkung der Bundes-
regierung verwiesen.

 9. Wie viel Personal arbeitet nach Kenntnis der Bundesregierung im Be-
reich Personalverwaltung der FhG (bitte die Entwicklung der letzten 
zehn Jahre getrennt nach Zentrale und einzelnen Instituten darstellen)?

Es wird auf die Anlage 4* verwiesen.

a) Welche Aufgaben hat die Personalverwaltung der Zentrale der FhG?

b) Inwiefern ist die Personalverwaltung der Zentrale der FhG auch für 
die Personalverwaltung der einzelnen Institute zuständig?

Die Fragen 9a und 9b werden im Zusammenhang beantwortet.
Die zentrale Abteilung Personalbetreuung ist Dienstleister und Berater für alle 
zentralen und dezentralen Einrichtungen der FhG und bietet in der Zusammen-
arbeit mit den Personal-Mitarbeitenden vor Ort Unterstützung und verantwort-
liche Aufgabenübernahme in allen Geschäftsprozessen im Bereich Personalbe-
treuung: von der Gewinnung bis zum Ausscheiden der Mitarbeitenden, von der 
Erstellung der Arbeitsverträge bis zur Gehaltsabrechnung, von der Betreuung 
hinsichtlich des Arbeitsschutzes bis zur Erledigung von Versorgungsangelegen-
heiten. Dabei werden rechtsverbindliche Aufgaben von der zentralen Personal-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 7 – Drucksache 19/17800



betreuung übernommen. In den dezentralen Personalbereichen werden die nicht 
rechtlich bindenden Betreuungsvorgänge bearbeitet (Recruiting, Bewerbungs-
verfahren, Betriebsratsangelegenheiten, Betreuung im Arbeitsalltag).

10. Wie viel Personal arbeitet nach Kenntnis der Bundesregierung im Be-
reich Personalentwicklung der FhG (bitte die Entwicklung der letzten 
zehn Jahre getrennt nach Zentrale und einzelnen Instituten darstellen)?

Es wird auf die Anlage 5* verwiesen.

a) Welche Aufgaben hat die Personalentwicklung der Zentrale der FhG?

b) Inwiefern ist die Personalentwicklung der Zentrale der FhG auch für 
die Personalentwicklung der einzelnen Institute zuständig?

Die Fragen 10a und 10b werden im Zusammenhang beantwortet.
Die Abteilung Personalentwicklung (PE) verantwortet die Themen Personal- 
und Organisationsentwicklung sowie das Diversity-Management für die FhG 
strategisch, konzeptionell und in den entsprechenden Governance-Feldern, 
steuert die Instituts-PE inhaltlich und begleitet sie als Service-Partner. Mit 0,8 
Stellen verantwortet sie zudem die operative und beratende Personalentwick-
lung für die Mitarbeitenden der Zentrale.
Neben der Zuständigkeit für ganzheitliche Strategie und zukunftsorientierte 
Konzepte ist die PE der Zentrale auch für Governance (inkl. Standards und 
Qualitätssicherung inkl. Qualifizierung der Instituts-PE) verantwortlich sowie 
Service-Partner zur Beratung der Institute.

11. Wie viele Abteilungen hat nach Kenntnis der Bundesregierung die Zen-
trale der FhG insgesamt?

Es wird auf die Anlage 6* bzw. das öffentlich zugängliche Organigramm der 
FhG verwiesen.

a) Welche Aufgaben werden hier übernommen?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 5 verwiesen.

b) Welche Kosten verursacht dieses Personal?

Es wird auf die Anlage 3* verwiesen.

12. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Abteilun-
gen und Referate der Zentrale der FhG in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt (bitte aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 6 verwiesen. In der Zentrale der FhG gibt es keine Re-
ferate, sondern Abteilungen (siehe Vorbemerkung der Bundesregierung).

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.

Drucksache 19/17800 – 8 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



13. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Personalauskos-
ten in der Zentrale der FhG in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte 
nach vollzeitäquivalenten Stellen, nach Personalkosten sowie nach ein-
zelnen Jahren aufschlüsseln)?

Es wird auf die Antwort zu Frage 5c verwiesen.

14. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung Zulagen auf Personalgehäl-
ter?

a) Wenn ja, wofür?

Es gibt Zulagen für die Gewinnung und Haltung des Personals.

b) Wenn ja, in welcher Höhe jeweils?

Zum einen ergeben sich die Höhen aus § 16 Absatz 6 TVöD. Zum anderen er-
geben sich die Höhen aus der Ermächtigung der Zuwendungsgeber und sind 
ebenfalls auf die jeweiligen Entgeltgruppen bezogen (EG 1 = 2.400 Euro p. a. 
bis EG 15 Ü = 18.000 Euro p. a.). Die Gewährung dieser Zulagen erfolgt nur 
bei Vorliegen der Voraussetzungen, die die Zuwendungsgeber vorgegeben ha-
ben.

c) Wie hat sich die Höhe der Zulagen insgesamt auf die Personalgehälter 
in den letzten zehn Jahren entwickelt?

Der Fachkräftemangel stellt eine immer größere Herausforderung für die FhG 
dar. Um dennoch ausreichendes Personal zu gewinnen, haben die Tarifparteien 
und die Zuwendungsgeber weitere Instrumente zur Gewinnung und Haltung 
des Personals zur Verfügung gestellt. Die FhG nutzt diese Möglichkeiten je-
weils einzelfallbezogen und prüft jeweils sehr genau die Vorlage der Vorausset-
zungen – so sind im Jahr 2010 120.538,04 Euro und im Jahr 2018 
1.162.226,61 Euro ausbezahlt worden.

15. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung variable Vergütungssysteme?

Das System der variablen Vergütung bei der FhG basiert auf der besonderen Er-
mächtigung des Zuwendungsgebers sowie auf dem Wissenschaftsfreiheitsge-
setz. Es gilt FhG-weit.

a) Wenn ja, wie sind diese ausgestaltet?

Jede Vergabemöglichkeit im Rahmen der variablen Vergütung bei der FhG ist 
über eine Gesamtbetriebsvereinbarung ausgestaltet und die Anwendung trans-
parent mit der Arbeitnehmervertretung geregelt.

b) Wenn ja, welche Kriterien enthalten sie, und welche Relevanz wird 
diesen jeweils beigemessen?

Die Kriterien zur Honorierung herausragender administrativer und wissen-
schaftlicher bzw. wissenschaftsrelevanter Leistungen sind in den Ermächtigun-
gen der Zuwendungsgeber bzw. in den Gesamtbetriebsvereinbarungen festge-
legt.
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c) Wenn ja, auf welchen Hierarchieebenen gibt es diese Vergütungssyste-
me jeweils?

Wie wird dies begründet?

Das System der variablen Vergütung adressiert alle Hierarchieebenen. Alle 
TVöD-Beschäftigten haben die Möglichkeit der Leistungshonorierung gemäß 
der analogen Anwendung der Bundesleistungsbesoldungsverordnung 
(BLBV) – insgesamt können nur 30 Prozent aller Beschäftigten begünstigt wer-
den.
Die Honorierung von wissenschaftlicher und wissenschaftsrelevanter Leistung 
gemäß Ermächtigung der Zuwendungsgeber und gemäß Wissenschaftsfreiheits-
gesetz betrifft nur Wissenschaftler sowie Beschäftigte im wissenschaftsrelevan-
ten Bereich, wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung und Durchfüh-
rung, Auswertung oder Bewertung von Forschungsvorhaben einen wesentli-
chen Beitrag leisten.
Eine Person kann nach den Regelungen der Gesamtbetriebsvereinbarung der 
Fraunhofer-Gesellschaft in einem Jahr nur entweder eine Leistungshonorierung 
nach BLBV oder eine Honorierung der Leistung nach Ermächtigung erhalten.

d) Gibt es für den Präsidenten und die Vorstandsmitglieder variable Ver-
gütungssysteme?

Wenn ja, wie ist deren Struktur?

Zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 
der FhG wird eine allgemeine Regelung zur Ermittlung leistungsabhängiger 
Vergütungsbestandteile für Vorstandsmitglieder der Fraunhofer-Gesellschaft 
vereinbart. Diese allgemeine Regelung steht im Einklang mit den geltenden 
Steuerungs- und Anreizsystemen in der Fraunhofer-Gesellschaft, insbesondere 
mit der Ausführungsverordnung zur Ermächtigung „Grundsätze für die Anwen-
dung des Professorenbesoldungsreformgesetzes in der Fraunhofer-Gesell-
schaft“.
Die Vorstandsmitglieder tragen satzungsrechtlich gemeinsam die Gesamtver-
antwortung für die FhG in ihrem interdependenten Handeln. Dieser gemeinsa-
men Verantwortung für den Erfolg der FhG trägt die allgemeine Regelung zur 
Ermittlung leistungsabhängiger Vergütungsbestandteile für Vorstandsmitglieder 
Rechnung, indem die Kriterien für jedes Vorstandsmitglied gleichermaßen An-
wendung finden.
Die Kriterien, die zur Ermittlung der Prämien herangezogen werden, leiten sich 
unmittelbar aus der strategischen Zielstellung der Vorstände für eine nachhalti-
ge Weiterentwicklung der FhG ab: Wirtschaftserträge, Verwertung, Diversity, 
Wissenschaftliche Exzellenz.

16. In welchem Verhältnis zur Mitarbeiterentwicklung der einzelnen Institute 
hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Mitarbeiterzahl in der 
Zentrale in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte detailliert nach Jah-
ren aufschlüsseln)?

Es wird auf die Anlage 7* verwiesen.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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17. Wie viele unbefristete und wie viele befristete Arbeitsverträge gibt es 
nach Kenntnis der Bundesregierung in der Zentrale der FhG (bitte je-
weils die letzten zehn Jahre auflisten)?

Es wird auf die Anlage 8* verwiesen.

18. Wie ist, bezogen auf Vollzeitäquivalente, nach Kenntnis der Bundes-
regierung das Verhältnis zwischen unbefristeten und befristeten Arbeits-
verträgen in der Zentrale der FhG (bitte jeweils die letzten zehn Jahre 
auflisten)?

Es wird auf die Anlage 9* verwiesen.

19. Wie ist, bezogen auf Vollzeitäquivalente, nach Kenntnis der Bundes-
regierung das Verhältnis zwischen unbefristeten und befristeten Arbeits-
verträgen in der gesamten FhG (bitte jeweils die letzten zehn Jahre auf-
listen)?

Es wird auf die Anlage 10* verwiesen.

20. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Personalaufwen-
dungen in der Zentrale der FhG für Arbeitskräfte, die nicht zu den eige-
nen Mitarbeitern gehören, z. B. Berater oder Leiharbeitskräfte (bitte auf-
schlüsseln)?

Für das Jahr 2018 ergaben sich Personalaufwendungen für Arbeitskräfte, die 
nicht zu den eigenen Mitarbeitern gehören in Höhe von etwa 8,5 Mio. Euro.

21. Verfügt die Zentrale der FhG nach Kenntnis der Bundesregierung über 
einen Fuhrpark?

a) Wenn ja, wie setzt sich dieser im Einzelnen zusammen?

Die Fragen 21 und 21a werden im Zusammenhang beantwortet.
Der Fuhrpark der Zentrale der FhG besteht aus 19 Fahrzeugen, darunter vier 
Hybridfahrzeuge und ein Transporter.

b) Wenn ja, wer kann den Fuhrpark nutzen?

Der Fuhrpark steht allen Mitarbeitenden der FhG zur Verfügung.

c) Wenn ja, welche jährlichen Kosten verursacht er, und aus welchem Ti-
tel werden diese gedeckt?

Der Bundesanteil ist in voller Höhe im Kapitel 3004 Titel 685 60 des BMBF 
veranschlagt. Hinsichtlich der Leasing-Gebühren ist die FhG bezüglich der 
Konditionen gegenüber den Vertragspartnern vertraglich zum Stillschweigen 
verpflichtet. Weitere Informationen zu den jährlichen Kosten liegen der 
Bundesregierung nicht vor.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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22. Wie viele Veranstaltungen richtet nach Kenntnis der Bundesregierung die 
Zentrale der FhG pro Jahr aus (bitte für die letzten zehn Jahre einzeln 
auflisten)?

a) Welche Themen haben diese Veranstaltungen?

b) Welche Kosten verursachen diese Veranstaltungen?

c) Wie setzt sich der Kreis der Eingeladenen zusammen?

d) Wie viele Gäste haben die Veranstaltungen durchschnittlich?

e) Welche Kosten verursachen Vortragende?

Wie hoch sind die Honorare der Redner, die gegen Honorar vorgetra-
gen haben, im Durchschnitt sowie in der Spitze?

Die Fragen 22 bis 22e werden im Zusammenhang beantwortet.
Die Zentrale der FhG richtet im Auftrag des Vorstands auch außerhalb der 
Standorte der Zentrale Fraunhofer-weit Veranstaltungen aus, z. B. die jährlich 
stattfindende Jahrestagung. Für Einzelheiten wird auf die Anlage 11* verwie-
sen.
Es handelt sich vorrangig um Veranstaltungsformate im Rahmen der direkten 
Kommunikation der FhG. Veranstaltungen wie die Jahrestagung und Gremien-
sitzungen wie die Mitgliederversammlung adressieren direkt satzungsgemäße 
Aufgaben, darüber hinaus organisiert die Zentrale die jährliche interne Strate-
gietagung für alle Institutsleitungen. Daneben übernimmt die FhG Verantwor-
tung im Rahmen von Veranstaltungsreihen zur Vermittlung von Wissenschaft 
an die breite Öffentlichkeit sowie im Hinblick auf den satzungsgemäßen Auf-
trag der Weiterbildung von Fachkräften. Die Fraunhofer-Zentrale unterstützt 
darüber hinaus Institute und Verbünde der Fraunhofer-Gesellschaft zusätzlich 
konzeptionell und organisatorisch bei ausgewählten thematischen Veranstaltun-
gen (zum Beispiel „Zukunft der Arbeit“, „Tag der Cybersicherheit“).
Der Kreis der Eingeladenen bei externen Veranstaltungen der Fraunhofer-
Gesellschaft setzt sich aus den missionsbedingten Zielgruppen (Vertreterinnen 
und Vertreter der Wirtschaft sowie Kunden der Fraunhofer-Institute und 
-Einrichtungen, Zuwendungsgeber und weitere politische Gäste) sowie Mitglie-
dern satzungsgemäßer Fraunhofer-Gremien zusammen. Einige dieser Veran-
staltungen wenden sich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zugleich an Ver-
treterinnen und Vertreter der Medien. Intern wenden sich die entsprechenden 
Veranstaltungen an Führungskräfte der FhG und ihrer Forschungseinheiten, so-
wie bei Weiterbildungsangeboten auch an externe Teilnehmer.

23. Wie viele Reisen führt nach Kenntnis der Bundesregierung die Zentrale 
der FhG pro Jahr durch (bitte für die letzten zehn Jahre einzeln auflis-
ten)?

a) Welche inhaltlichen Themen hatten diese Reisen?

Die Frage 23 und 23a werden im Zusammenhang beantwortet.
Für jede Dienstreise wird der jeweilige Zweck der Dienstreise konkret erfasst 
und dokumentiert. Es handelt sich um vielfältige Arten der Dienstgeschäfte, 
z. B. strategische Beratung der Institute, Betreuung der Forschungsbauten 
durch den Bereich Bau- und Liegenschaften, Strategie- und Projektgespräche 
mit Wirtschaftspartnern, Board-Meetings, Sitzungen der Gremien, Gerichtster-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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mine, Reisen zur Europäischen Union, Besuch von Fachtagungen und Fachtref-
fen, Messepräsenzen, Kuratoriumssitzungen etc.

b) An welche Orte gingen diese Reisen?

Die Dienstreisen der Zentrale führen hauptsächlich zu Zielen im Inland (ca. 90 
bis 94 Prozent der Reisen). Neben den Institutsstandorten werden eine Vielzahl 
von Orten in Deutschland bereist, je nach Zweck der Dienstreise. Die Aus-
landsdienstreisen finden weltweit statt.

c) Welche Kosten verursachen diese Reisen?

Es wird auf die Anlage 12* verwiesen.

d) Wie setzt sich der Teilnehmerkreis dieser Reisen zusammen?

Der Teilnehmerkreis der Dienstreisen setzt sich aus allen Mitarbeitenden der 
Gesellschaft zusammen, je nach Art des durchzuführenden Dienstgeschäfts.

e) Welche (Leitungs-)Ebenen der Zentrale der FhG haben an diesen Rei-
sen teilgenommen?

Auf Grund der Vielfältigkeit der Dienstgeschäfte werden in der Zentrale 
Dienstreisen auf allen Ebenen durchgeführt.

f) Haben auch Partner und Angehörige der Teilnehmer aus der Zentrale 
der FhG an diesen Reisen teilgenommen?

Wenn ja, an welchen Reisen?

Welche Kosten haben sie dabei verursacht?

In Ausnahmefällen erfolgt auf höchster Führungsebene der Zentrale (Präsident/
Vorstände) anlassbezogen und bei konkreten Einladungen die Begleitung durch 
die Partner. Die Kosten der Mitnahme von Partnern oder Angehörigen bei 
Dienstreisen sind grundsätzlich keine Reisekosten. Entstandene Kosten wurden 
über einen separaten Titel erfasst. Auf die Anlage 12* wird verwiesen.

24. Welchen Governance-Gremien der FhG gehören nach Kenntnis der 
Bundesregierung Mitglieder des Deutschen Bundestages an?

Die aktuelle Zusammensetzung des Senats der Fraunhofer-Gesellschaft ist auf 
deren Internetseite einsehbar.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/17800 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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25. Welche Einladungen spricht die Zentrale der Fraunhofer-Gesellschaft 
nach Kenntnis der Bundesregierung gegenüber Mitgliedern des Deut-
schen Bundestages aus (zu Veranstaltungen, zu Reisen u. Ä.)?

Hat die Fraunhofer-Gesellschaft nach Kenntnis der Bundesregierung 
Vorkehrungen getroffen zur Vermeidung von Interessenkonflikten, die 
nach Auffassung der Fragesteller etwa bestehen, wenn die eingeladenen 
Mitglieder des Deutschen Bundestages gleichzeitig Mitglieder in den 
Kontrollgremien der Fraunhofer-Gesellschaft sind?

Grundlage für die Zusammenarbeit der Mitglieder des Überwachungsgremiums 
und der jeweiligen Organisation sind die sich aus dem geltenden Recht ergeb-
enden Transparenz-, Offenlegungs- und Vertraulichkeitspflichten. So ergibt 
sich beispielsweise aus den Berufungsrichtlinien des Bundes, dass vor einer 
Berufung in das Überwachungsorgan Interessenkonflikte unter verschiedenen 
Gesichtspunkten zu prüfen sind (vgl. u. a. Public Corporate Governance Ko-
dex).

26. In welcher Höhe hat nach Kenntnis der Bundesregierung die Zentrale der 
FhG Mittel für Repräsentationszwecke, wie zum Beispiel für Empfänge, 
Messebesuche u. Ä,. verwendet (bitte für die letzten zehn Jahre einzeln 
auflisten)?

Aus welchem Titel werden diese Kosten finanziert?

Die Kosten werden aus Kapitel 3004 Titel 685 60 des BMBF finanziert. Weite-
re Informationen liegen der Bundesregierung nicht vor.

27. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung bei der FhG einen Code of 
Conduct im Hinblick auf die Verwendung von Geldern für Reisen, Re-
präsentationsaufgaben u. Ä.?

Wenn ja, wie ist er ausgestaltet?

Wenn nein, warum nicht?

Die FhG ist eine gemeinnützige Forschungseinrichtung, die der Förderung der 
angewandten Forschung verpflichtet ist. Aus der Gemeinnützigkeit ergeben 
sich für die FhG entsprechende Verpflichtungen für das Handeln.
Als Zuwendungsempfänger unterliegt die FhG zusätzlich strengen haushalts-
rechtlichen Auflagen und dem Besserstellungsverbot. Sie ist an die Vorgaben 
des Vergaberechts, des Bundesreisekostengesetzes und des TVöD-Bund gebun-
den und beachtet das Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwen-
dung.
Das Thema „Gemeinnützigkeit“ und „Verantwortung im Umgang mit finanziel-
len Mitteln“ ist u. a. im „Fraunhofer-Gesellschaft Verhaltenskodex“ sowie in 
den „Erklärungen der Fraunhofer-Gesellschaft zur Zusammenarbeit mit Dri
tten“ verankert.
Fraunhofer-weite Vorgaben finden sich u. a. in Organisationsanweisungen wie 
z. B. der „Beschaffungsordnung und Geräteverwaltung“ sowie in der Anwei-
sung zu „Bewirtungsaufwendungen“, die zusammen mit anderen Regelungen 
Teil eines Compliance-Systems sind, das von Wirtschaftsprüfern auf Angemes-
senheit evaluiert wurde.
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28. Gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung bei der FhG Vorkehrungen 
dafür, einen überproportionalen Anteil der Verwaltungskosten am jährli-
chen 3-prozentigen Aufwuchs im Rahmen des PFI zu vermeiden?

Wenn ja, wie sehen diese aus?

Wenn nein, warum nicht?

Der Vorstand entscheidet jährlich über die notwendige Entwicklung der zentra-
len Aufgaben und Leistungen sowie über die damit verbundenen Kosten und 
deren Finanzierung. Referenzpunkt stellt dabei die Entwicklung des For-
schungsvolumens der Fraunhofer-Institute dar, das zu weniger als einem Drittel 
aus institutioneller Förderung und zu mehr als zwei Dritteln aus externen Pro-
jekterträgen finanziert wird. Entsprechend wird die Entwicklung der operativen 
Bereiche der Zentrale durch die Nutzung von Skaleneffekten und Realisierung 
von Effizienzpotentialen regelmäßig auf ein Wachstum unterhalb des Wachs-
tums der Forschungsinstitute begrenzt. Darüber hinaus entscheidet der Vorstand 
auf Basis von neuen Rahmenbedingungen sowie strategisch notwendigen Initi-
ativen über ein angemessenes Gesamtbudget.
Ein direkter Vergleich mit dem Grundfinanzierungsaufwuchs aus dem Pakt für 
Forschung und Innovation (PFI) ist nicht sinnvoll, da der Großteil der Kosten 
der Zentrale auf die Institute umgelegt und dort im Rahmen der Auftragsfor-
schungsprojekte extern finanziert wird.

29. Welchen Anteil an Verwaltungskosten bei der FhG aus den Mitteln des 
PFI hält die Bundesregierung für angemessen und akzeptabel (bitte be-
gründen)?

Es ist ein erklärtes Ziel des PFI, den im weltweiten Wettbewerb stehenden Wis-
senschaftsorganisationen konkurrenzfähige Rahmenbedingungen zu gewähr-
leisten. Dazu gehören hinreichende Autonomie und Flexibilität im Haushalts- 
und Personalwesen sowie im Bau-, Vergabe- und Beteiligungsrecht. Die im 
Pakt für Forschung und Innovation zusätzlich gewährten Mittel erlauben den 
Forschungsorganisationen zum Beispiel den Abschluss zusätzlicher Beschäfti-
gungsverhältnisse. Mehr Beschäftigte verbessern wiederum die Drittmittelfä-
higkeit, wie die vermehrte Einwerbung von öffentlichen und privaten Drittmit-
teln zeigt.

30. Wird nach Kenntnis der Bundesregierung die Entwicklung der Zentrale 
der FhG regelmäßig einer Analyse auf Effizienz und Effektivität unterzo-
gen?

Wenn ja, durch wen?

Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen, und wann zuletzt?

Wenn nein, warum nicht?

Die FhG erbringt ihre Leistungen an Dritte auf Basis von Vollkosten. Damit be-
steht die Notwendigkeit für die Institute, ihre Forschungsleistungen am Markt 
für Auftragsforschung inklusive der Verwaltungskosten anzubieten. Insbeson-
dere die Attraktivität der FhG als Forschungspartner von Wirtschaftsunterneh-
men setzt voraus, dass das Forschungsangebot der Fraunhofer-Institute nicht 
nur inhaltlich, sondern auch bezüglich der Kostenstruktur (inklusive Verwal-
tungskosten) im Wettbewerb bestehen kann. Um dies zu erreichen, beinhaltet 
die Steuerung der Fraunhofer-Gesellschaft laufend das Identifizieren und Reali-
sieren von Effizienzpotenzialen bei den Verwaltungskosten. Hierbei wird der 
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Vorstand durch etablierte Fachgremien mit Verwaltungsexperten aus Zentrale 
und Instituten unterstützt.

Drucksache 19/17800 – 16 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 17 – Drucksache 19/17800



Drucksache 19/17800 – 18 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 19 – Drucksache 19/17800



Drucksache 19/17800 – 20 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 21 – Drucksache 19/17800



Drucksache 19/17800 – 22 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 23 – Drucksache 19/17800



Drucksache 19/17800 – 24 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 25 – Drucksache 19/17800



Drucksache 19/17800 – 26 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 27 – Drucksache 19/17800



Drucksache 19/17800 – 28 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 29 – Drucksache 19/17800



Drucksache 19/17800 – 30 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode





Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333




